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RS OGH 1977/10/13 7Ob53/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1977

Norm

VersVG §149

Rechtssatz

Soweit die Klägerin einerseits nicht jenem Personenkreis angehört, der durch den Versicherungsvertrag bezüglich des

Fahrzeuges A, dessen Versicherungsnehmer ihr Gatte war, berechtigt ist, sie andererseits durch die Beschädigung des

Fahrzeuges B als Eigentümerin geschädigt worden ist, bewirkt ihre Zugehörigkeit zu dem durch den

Haftp9ichtversicherungsvertrag bezüglich des letztgenannten Fahrzeuges geschützten Personenkreis keinen

Ausschluß der Deckungsp9icht des Versicherers gegenüber jenen Personen, zu deren Gunsten der

Haftpflichtversicherungsvertrag bezüglich des Fahrzeuges A wirkt, weil sie diesem Personenkreis nicht angehört.
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